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Was benötige ich an technischer Ausstattung? 

Ein Großteil der benötigten Ausstattung dürfte in den Praxen bereits durch den Anschluss an 

die Telematikinfrastruktur vorhanden sein. Für die Teilnahme am EBZ ist zudem ein entspre-

chendes Update Ihres Praxisverwaltungssystems erforderlich. Der Übersicht können Sie die 

erforderliche Ausstattung entnehmen. 

Technik Anmerkung 

KIM-Clientmodul/KIM-Ad-
resse 

KIM ist ein sicherer und verschlüsselter E-Mail-ähnlicher 
Dienst, der fast unbemerkt im Hintergrund läuft und für den 
Versand von Anträgen aus der Praxis zur Kasse und umge-
kehrt für den Versand der Genehmigung zur Praxis als "Trans-
portmittel" fungiert. 

Das KIM-Client-Modul sorgt dafür, dass Anträge aus Ihrem 
PVS versendet bzw. genehmigte Anträge wieder im PVS ver-
arbeitet werden können. 

Die KIM-Adresse gleicht einer E-Mail-Adresse und kann indivi-
duell (z. B. praxisname@kim.telematik) ausgewählt werden. 
Sie erhalten sie von Ihrem KIM-Anbieter. Die für das EBZ ge-
nutzte KIM-Adresse sollte für eine einfachere Verwendung mit 
Ihrer SMC-B-Karte verknüpft sein. 

Eine Übersicht der Anbieter finden Sie hier: Zulassungs- 
& Bestätigungsübersichten: gematik Fachportal 
Wichtig: Wartezeiten bis zur Auslieferung! 
Sofern Sie KIM noch nicht bestellt haben, empfehlen wir 
Ihnen, dies schnellstmöglich nachzuholen.  

EBZ-Module/Updates des 
PVS-Herstellers 

Die PVS-Hersteller bieten für jeden Leistungsbereich ein 
spezielles Modul bzw. Update für das elektronische An-
trags- und Genehmigungsverfahren an. Die Module bzw. 
Updates werden nicht automatisch geliefert, sondern 
müssen bestellt werden!  

eHealth-Konnektor (ab 
Konnektorversion PTV3 oder 
höher) 

Ältere Konnektoren benötigen ein Update zur Unterstüt-
zung von KIM und anderen TI-Funktionen. Bitte fragen Sie 
ggf. beim Lieferanten des Konnektors nach. 

Stationäres eHealth-Kartenter-
minal 

Ist bei allen Praxen, die an die TI angebunden sind, bereits 
vorhanden. 

Elektronischer Zahnarztaus-
weis (eZahnarztausweis) 

Der eZahnarztausweis ist der elektronische Heilberufs-
ausweis (HBA) für Zahnärzte. Er wird u. a. für die Signie-
rung der elektronischen Anträge benötigt. Sofern noch 
nicht vorliegend, erhalten Sie ihn bei Ihrer Zahnärztekam-
mer. 

Elektronischer Praxisausweis 
(SMC-B) 

Ist bei allen Praxen, die an die TI angebunden sind, bereits 
vorhanden. Mit ihm dürfen Sie aber nur in Ausnahmefäl-
len, wenn der eZahnarztausweis nicht funktionieren sollte, 
die Anträge signieren. 
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Wer bezahlt die technische Ausstattung? 

Die Finanzierung der Erstausstattungskosten, die im Zusammenhang mit der Anbindung der 

Praxis an die Telematikinfrastruktur entstehen, ist in den Anlagen 11 ff. zum BMV-Z geregelt. 

Speziell für das EBZ werden Kosten durch die Anschaffung der von den PVS-Herstellern be-

reitgestellten Antragsmodule bzw. Updates entstehen. Die KZBV konnte sich mit dem GKV-

SV auf eine zeitlich begrenzte Kostenbeteiligung bzgl. der Erstausstattung zur Implementie-

rung der Anwendung „EBZ“ verständigen. Über die konkrete Umsetzung wird derzeit noch 

verhandelt. 

 

Check: Nächste Schritte für Sie in der Praxis 

Was 

Prüfung, welche technischen Komponenten zur Anbindung an die Telema-
tikinfrastruktur noch ausstehen 

Bestellung und Installation der TI-Komponenten wie KIM, KIM-Adresse etc., 
sofern nicht schon vorhanden 

Bestellung der benötigten Antragsmodule bei Ihrem PVS-Hersteller 

Anschluss ans EBZ nach Rücksprache mit Ihrem PVS-Hersteller  

 

 

 

 

 




